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BESCHLUSS (EU) 2019/… DES RATES 

vom … 

über den Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union  

im Rat der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation  

bezüglich Änderungsantrag 17 zu Anhang 17 („Luftsicherheit“) des Abkommens  

über die internationale Zivilluftfahrt zu vertreten ist 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 100 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Abkommen von Chicago über die internationale Zivilluftfahrt (im Folgenden 

„Abkommen von Chicago“) zur Regulierung der internationalen Luftfahrt ist am 4. April 

1947 in Kraft getreten. Mit diesem Abkommen wurde die Internationale Zivilluftfahrt-

Organisation (ICAO) gegründet. 

(2) Die Mitgliedstaaten der Union sind Vertragsparteien des Abkommens von Chicago und 

Mitgliedstaaten der ICAO, während die Union in bestimmten ICAO-Gremien, unter 

anderem der Versammlung und anderen technischen Gremien, Beobachterstatus hat. 

(3) Nach Artikel 54 Buchstabe l des Abkommens von Chicago hat der ICAO-Rat 

internationale Richtlinien und Empfehlungen anzunehmen. 

(4) Am 4. Juli 2019 hat die ICAO das Rundschreiben AS8/2.1-19/48 herausgegeben, mit dem 

sie den ICAO-Mitgliedstaaten mitteilt, dass der vorgeschlagene Änderungsantrag 17 zu 

Anhang 17 („Luftsicherheit“) des Abkommens von Chicago (im Folgenden „Anhang 17“) 

dem ICAO-Rat zur Annahme auf seiner 218. Tagung vom 18. bis zum 29. November 2019 

vorgelegt werden und voraussichtlich im Juli 2020 in Kraft treten soll. Änderungsantrag 17 

zu Anhang 17 umfasst neue oder überarbeitete Bestimmungen zu Schwachstellen-

beurteilungen, dem Informationsaustausch zwischen Staaten und Interessenträgern, 

Ausbildungsprogrammen und Zertifizierungssystemen, der Zugangskontrolle und der 

Personalkontrolle sowie sonstige redaktionelle Änderungen. Das Rundschreiben AS8/2.1-

19/48 leitete die Phase der Konsultation der ICAO-Mitgliedstaaten zu Änderungsantrag 17 

zu Anhang 17 ein, die bis zum 4. Oktober 2019 dauerte. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=3451&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:13944/19;Nr:13944;Year:19&comp=13944%7C2019%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=3451&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:19/48;Nr:19;Year:48&comp=19%7C2048%7C


 

 

13944/19    HAL/mfa/mhz 3 

 TREE.2  DE 
 

(5) Änderungsantrag 17 zu Anhang 17 wurde vom ICAO-Luftsicherheitspanel vorbereitet, 

dem Experten aus acht Mitgliedstaaten der Union angehören, und der 217. Tagung des 

ICAO-Rates zur Billigung vorgelegt. Nach Abschluss der Konsultation der ICAO-

Mitgliedstaaten wird Änderungsantrag 17 zu Anhang 17 voraussichtlich vom ICAO-Rat 

auf seiner 218. Tagung angenommen. 

(6) Nach der Annahme wird der geänderte Anhang 17 für alle ICAO-Mitgliedstaaten, 

einschließlich aller Mitgliedstaaten der Union, gemäß dem Abkommen von Chicago und 

innerhalb der in diesem Abkommen festgelegten Grenzen verbindlich sein. Nach 

Artikel 38 des Abkommens von Chicago müssen die Vertragsparteien die ICAO mittels 

des Mechanismus zur Notifizierung von Unterschieden unterrichten, wenn sie 

beabsichtigen, von internationalen Richtlinien oder Empfehlungen abzuweichen. Es ist 

zweckmäßig, den im ICAO-Rat im Namen der Union zu vertretenden Standpunkt zu 

Änderungsantrag 17 zu Anhang 17 festzulegen. 

(7) Daher sollte der von der Union im ICAO-Rat zu vertretende Standpunkt so lauten, wie im 

Anhang dieses Beschlusses festgelegt, und er sollte von den Mitgliedstaaten der Union, die 

Mitglieder des ICAO-Rates sind, gemeinsam vorgetragen werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Der Standpunkt, der im Namen der Union im Rat der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation 

(ICAO) bezüglich Änderungsantrag 17 zu Anhang 17 („Luftsicherheit“) des Abkommens über die 

internationale Zivilluftfahrt zu vertreten ist, lautet, wie im Anhang dieses Beschlusses festgelegt. 

Artikel 2 

Der in Artikel 1 genannte Standpunkt wird von den Mitgliedstaaten der Union, die Mitglieder des 

ICAO-Rates sind, gemeinsam vorgetragen. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel … 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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